
ZAPO-F I: § 16 Erhebungen

§ 16  Erhebungen 
 
(1) Erhebungen einschließlich Umfragen und wissenschaftlicher Untersuchungen sind nur nach 
Zustimmung des Staatsministeriums zulässig.

(2) Für Unterlagen der Studierenden gelten die §§ 37 bis 41 BaySchO entsprechend.


